
Erforderliche Sicherungen an zu öffnenden Fenstern und Oberlichtern der versicherten 
Räumlichkeiten 
 
Wenn zu öffnende Fenster und Oberlichter im Erdgeschoss bis 4m Höhe ab Erdboden oder 
im Obergeschoss höher gelegene und über Anbauten erreichbare zu öffnende Fenster und Oberlichter 
vorhanden sind, müssen diese durch eine der nachstehenden Sicherungsmöglichkeiten gesichert sein: 
 
 

• Aufhebelsperren (nicht zu verwechseln mit abschließbaren Fenstergriffen) oder 
• Pilzkopfzapfenverriegelung oder 
• feststehendes Innen- oder Außengitter (von außen jedoch nicht abschraubbar) oder 
• Rollladen mit Sperrvorrichtung (am gesamten Fensterelement) oder 
• Roll- oder Scherengitter (am gesamten Fensterelement) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Pilzkopfzapfenverriegelung 

  

  


